
2. In den Fällen der Paragraphen 30 bis 32 ist der Ehegatte >als 
schuldig anzusehen, der den Aufhebungsgrund bei Eingehung der Ehe 
kannte; in den Fällen der Paragraphen 33 bis 34 der Ehegatte, von dem 
oder mit dessen Wissen die Täuschung oder die Drohung verübt worden 
ist. *

F .  W i e d e r v e r h e i r a t u n g  i m  F a l l e  d e r  T o d e s e r k l ä r u n g
/ §38

1. Geht ein Ehegatte, nachdehi der andere Ehegatte für tot erklärt 
wrorden ist, eine neue Ehe ein, so ist die neue Ehe nicht deshalb nichtig, 
weil der für tot erklärte Ehegatte noch lebt, es sei denn, daß beide Ehe
gatten bei der Eheschließung wissen, daß er die Todeserklärung über
lebt hat^|

2, Mit der Schließung der neuen Ehe wird die frühere Ehe aufgelöst. 
Sie bleibt auch dann aufgelöst, wenn die Todeserklärung aufgehoben wird.

§ 39
1. Lebt der für tot erklärte Ehegatte noch, so kami* sein früherer Ehe

gatte die Aufhebung der neuen Ehe begehren, es sei denn, daß er bei der 
Eheschließung wußte, daß der für tot erklärte Ehegatte die Tod|ser- 
klärung überlebt hat.

2. Macht der frühere Ehegatte von dem ihm nach Abs. 1 zustehenden
Recht Gebrauch und wird die neue Ehe aufgehoben, so kann er zu Leb
zeiten seines Ehegatten aus der früheren Ehe eine neue Ehe nur mit 
diesem eingehen. Im übrigen bestimmen sich die Folgen der Aufhebung 
nach Paragraph 37. ,

§ 40
Ist eine Ehe gemäß Paragraph 38, Abs. 2 aufgelöst, so regelt sich das Y 

Recht, für die Person eines Kindes aus dieser Ehe zu sorgen, sowie die 
Verpflichtung eines der Ehegatten, dem anderen einen Beitrag zu dem 
Unterhalt diesen Kindes zu leisten, in gleicher Weise, wie wenn. die Ehe 
ohne Schuldaüsspruch geschieden worden wäre.

Z W E I T E R  A B S C H N I T T  
R E C H T  D E R  E H E S C H E I D U N G  

A .  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n
§ 41

Die Ehe wird durch gerichtliches Urteil geschieden. Sie ist mit der 
Rechtskraft des Urteils aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die 
Scheidung begehrt werden kann, ergeben sich aus den nachstehenden 
Vorschriften. Är, *
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